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In einer aktuellen Entscheidung vom 3.2.2004 hatte der BGH sich mit dem Rückforderungsverlangen eines Grundstückseigentümers zu befassen, der von seiner Bank die Erstattung der von ihm gezahlten „Vorfälligkeitsentschädigung“, also einen Schadenersatz für die vorzeitige Rückzahlung seines Festzinskredites begehrte. Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Darlehensnehmer hatte mit seiner Bank im Jahre 1997 ein Darlehen über DM 130.000,- und einen bis zum Jahre 2007 festgeschriebenen Zinssatz vereinbart. Das Darlehen war durch eine erstrangige Grundschuld am finanzierten, 197 qm großen Hausgrundstück des Darlehensnehmers gesichert. Im Jahre 2001 bat der Darlehensnehmer die Bank um Mitteilung, unter welchen Bedingungen bei einem Verkauf des belasteten Grundstücks und Kauf eines anderen Hauses eine Ablösung des Darlehens möglich sei und ob das bestehende Darlehen auf das neue Objekt übertragen werden könne. Die Bank antwortete dem Darlehensnehmer, dass eine Ablösung des Darlehens gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung möglich sei; ob das bestehende Darlehen auf das neue Objekt übertragen werden könne, sei ohne Beleihungsprüfung des neuen Objekts nicht verbindlich zu sagen. Der Darlehensnehmer legte der Bank daraufhin für das zu erwerbende, 506 qm große Objekt ein Verkehrswertgutachten vor, ausweislich dessen der Verkehrswert des zu erwerbenden Objekts DM 800.000,- betragen sollte. Zudem garantierte er der Bank eine ebenfalls erstrangige Grundschuldeintragung am neuen Hausgrundstück sowie die Übernahme der mit dem Sicherheitentausch verbundenen Kosten. Die Bank übersandte dem Darlehensnehmer daraufhin die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung und teilte im übrigen mit, dass eine Besicherung des ausgereichten Darlehens durch eine Grundschuld an dem zu erwerbenden Grundstück „auf der Grundlage geschäftspolitischer Entscheidungen“ abgelehnt werde. Der Darlehensnehmer löste den bei der Bank bestehenden Realkredit daraufhin ab und zahlte die von der Bank verlangte Vorfälligkeitsentschädigung zzgl. der DM 500,- Bearbeitungsentgelt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Mit seiner Klage gegen die Bank verlangte der Darlehensnehmer die Rückzahlung der Vorfälligkeitsentschädigung sowie des Bearbeitungsentgelts, da die Bank nach Treu und Glauben verpflichtet gewesen sei, den Darlehensvertrag unter Austausch der Sicherheiten fortzusetzen.

Der BGH teilte die Rechtsauffassung des Darlehensnehmers. Auch nach Auffassung des Gerichts war die Bank verpflichtet, auf das Verlangen des Darlehensnehmers einzugehen, als Sicherheit für den gewährten Realkredit an Stelle der erstrangigen Grundschuld auf dem veräußerten Grundstück die Eintragung einer entsprechenden Grundschuld im Grundbuch des vom Darlehensnehmer neu erworbenen Hausgrundstücks zu akzeptieren. Insoweit entschied der BGH: „Hat ein Darlehensnehmer gegen die Bank einen Anspruch auf Einwilligung in eine vorzeitige Darlehensablösung gegen Zahlung einer angemessenen Vorfälligkeits-entschädigung, kann er, wenn die Veräußerung des belasteten Grundstücks eine Ablösung des Darlehens nicht erfordert, statt dessen auch die Zustimmung der Bank in einen bloßen Austausch der vereinbarten Sicherheiten beanspruchen, so dass der ursprüngliche Darlehensvertrag im übrigen unverändert fortgesetzt wird.“ 

In zwei Entscheidungen vom 1.7.1997 hatte der BGH (BGHZ 136, 161,165f = WM 1997, 1747; Az. IX ZR 197/96 und IX ZR 267/96) bereits entschieden, in welchen konkreten Fällen einem Darlehensnehmer gegen die Bank ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung seines Festzinskredites gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zusteht, weil die berechtigten Interessen des Darlehensnehmers an der Erhaltung seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit die Interessen der Bank an einer vertragsgemäßen Abwicklung des Darlehensvertrages übersteigen. Es handelt sich dabei um folgende Sachverhaltskonstellationen:

1. Im Falle eines geplanten Verkaufes des Beleihungsobjektes ist dem Aufhebungsverlangen des Darlehensnehmers zu entsprechen. Auf den Beweggrund für den Verkauf kommt es dabei nicht an. Der Anspruch besteht daher sowohl bei privaten Gründen wie Ehescheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Umzug, als auch im Falle einer günstigen Verkaufsgelegenheit.

2. Wenn der Darlehensnehmer eine erhebliche Darlehensaufstockung wünscht und die Bank nicht bereit ist, diese weiteren Darlehensmittel zu gewähren, so dass der Darlehensnehmer diese bei einem anderen Kreditinstitut aufnehmen muß, steht ihm für eine Umschuldung ebenfalls regelmäßig ein Anspruch gegen die Bank auf eine Vertragsaufhebung zu.

3. Letztlich kann auch im Falle von Erbfolgeregelungen oder Veräußerungen des Beleihungsobjekts innerhalb der Familie ein Anspruch gegen die Bank auf vorzeitige Vertragsaufhebung angezeigt sein.

Indem der Darlehensnehmer den Verkauf seines alten Hausgrundstückes beabsichtigte, stand ihm gegen die Bank nach dem Vorstehenden ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung seines Festzinskredites gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zu. 

Nach dem aktuellen Urteil des BGH vom 3.2.2004 setzt der Anspruch des Darlehensnehmers auf Zustimmung der Bank in einen bloßen Austausch der vereinbarten Sicherheiten weiter voraus, dass der Sicherheitentausch der Bank mangels eines schutzwürdigen Eigeninteresses zuzumuten ist. Dies ist der Fall, wenn eine vom Darlehensnehmer als Ersatz angebotene Grundschuld das Risiko der Bank genauso gut abdeckt wie die der Bank ursprünglich eingeräumte Grundschuld, der Darlehensnehmer bereit und in der Lage ist, alle mit dem Sicherheitentausch verbundenen Kosten zu tragen und das Kreditinstitut auch nicht befürchten muß, etwa bei der Verwaltung oder Verwertung der Ersatzsicherheit irgendwelche Nachteile zu erleiden. Da auch diese Voraussetzungen im vorliegenden Falle gegeben sind, ist die Bank verurteilt worden, die vom Darlehensnehmer an sie gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung zu erstatten.

Nicht gefolgt ist der BGH allerdings der Rechtsauffassung des Darlehensnehmers, soweit er auch die Erstattung der Bearbeitungsgebühr von DM 500,- von der Bank verlangt hat, da er die Bank schließlich gebeten habe, die Vorfälligkeitsentschädigung für eine mögliche Ablösung des Darlehens zu berechnen. Diese vom Darlehensnehmer erbetene, mit Aufwand verbundene Leistung habe er nach den Umständen nur gegen Zahlung einer Vergütung erwarten können.(Anmerkung: Der Darlehensnehmer hatte die Höhe der Bearbeitungsgebühr nicht angegriffen, so dass der BGH sich hiermit nicht zu befassen hatte). 

Im Falle eines Hausverkaufs und des Erwerbs eines neuen Objekts empfiehlt sich unter Berücksichtigung dieser aktuellen BGH -Rechtsprechung daher stets die Prüfung, ob es zur Vermeidung der Zahlung einer hohen Vorfälligkeitsentschädigung wirtschaftlich sinnvoller ist, das bestehende Darlehen des alten Objekts auf das neu zu erwerbende Hausgrundstück zu übertragen.

